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Anlage zum Bestattungsantrag 

 
Anlässlich der Beisetzung von ........................................................................................ 
      (Vor- und Zuname) 
 

 Reihengrab       Urnenreihengrab               Urnenreihengrab 
                                im Rasenfeld mit Steinplatte   im Baumhain 
 
auf dem komm. Friedhof:   Waldfriedhof 
                                            Nordfriedhof 
                                            Langenberg-Hohlstr. 
                                            Langenberg-Pütterfeld  
 
Die Inschrift der Steinplatte bzw. die Inschrift des Schilds für die Urnenstele im 
Baumhain soll wie folgt lauten: 
 

Zuname: 
(wird aus der Sterbefallbescheinigung/Sterbeurkunde übernommen, Geburtsnamen 
werden nicht berücksichtigt, Änderungen sind nicht möglich!)  
 
............................................................................... 
 
Vorname: 
(lt. Sterbefallbescheinigung/Sterbeurkunde, wobei die Beschriftung wie unten 
erläutert, möglich ist)   
 
bei Steinplatte: (max. 14 Zeichen incl. Buchstaben u. Sonderzeichen, wie z.B. Bindestrich, 
Punkt u. Leerzeichen) 
 
 
 
 
bei Schild (Baumhain): (max. 18 Zeichen incl. Buchstaben u. Sonderzeichen, wie z.B. 
Bindestrich, Punkt u. Leerzeichen) 
 
 
 
Geburtsdatum und Sterbedatum werden aus der Sterbefallbescheinigung/Sterbeurkunde 
übernommen.  
 
Nach der z.Zt. gültigen Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe in Velbert, legt der 
Friedhofsträger Form, Material, Größe, sowie Inhalt der Beschriftung der Steinplatten im 
Rasenfeld und der Schilder im Baumhain fest. Die Platten und Schilder verbleiben im 
Eigentum des Friedhofsträgers.  
 
Für die Beschriftungen der Steinplatten und der Schilder im Baumhain erfolgt die 
Vornamenauswahl nur nach der vorliegenden Sterbefallbescheinigung bzw. Sterbeurkunde. 
Danach sind auch mehrere Vornamen möglich (z.B. Karl August) im Rahmen der o.g. 14 
bzw. 18 Zeichen. Es ist auch die Verbindung von mehreren Vornamen durch Bindestrich 
erlaubt (z.B. Klaus-Dieter), sowie eine sinnvolle Abkürzung von Vornamen im Umfang der 
möglichen Zeichen. (z.B. Elli-Cleo-Sab. In diesem Beispiel Abkürzung für ‚Sabine’)    
Darüber hinaus abweichende Angaben sind nicht zulässig.  
 
 
....................................................................... 
(Unterschrift des Antragstellers) 


